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Vorwort 

Das IPR der Verbraucherverträge hat sich zu einer der komplexeren Mate-
rien des Internationalen Vertragsrechts entwickelt und zu einer intensiven 
Diskussion durch das (Fach-)Publikum geführt. Es stellen sich schwierige 
Fragen, wie die Normen verschiedener Ebenen, EG-Richtlinien, Überein-
kommen zwischen den Mitgliedsstaaten und nationale Umsetzungen mit-
einander in Einklang zu bringen sind. Die vorliegende Arbeit soll zur Klä-
rung dieses Normverhältnisses unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
des kollisionsrechtlichen Verbraucherschutzes beitragen. Sie ist im Rah-
men des Graduiertenkollegs Europäisches Privat- und Wirtschaftsrecht an 
der Humboldt Universität zu Berlin entstanden. Dem Ansatz des Kollegs 
folgend geht die Perspektive der Arbeit über den Blickwinkel des nationa-
len Rechts hinaus. Sie versteht sich als Beitrag zu einer europäischen 
Rechtswissenschaft. 

Zur Entstehung der Arbeit haben zahlreiche Personen beigetragen, de-
nen ich herzlich danken möchte: Prof. Dr. Christian Kohler für die Anre-
gung zum Thema, Prof. Dr. Axel Flessner für die geduldige Betreuung und 
Unterstützung, Prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski für die überaus zügige 
Erstellung des Zweitgutachtens. Allen Professoren und Kollegiaten des 
Graduiertenkollegs sei gedankt für die vielen hilfreichen Gespräche über 
Probleme der Arbeiten oder des Doktorandendaseins an sich, Prof. Dr. Jür-
gen Basedow für die Aufnahme in die Schriftenreihe, der Deutschen For-
schungsgesellschaft DFG für die finanzielle Förderung. Meiner Schwester 
Dr. Irene Klauer gebührt Dank für die intensive Durchsicht des Manu-
skriptentwurfs und zahlreiche wertvolle Anmerkungen, meinen Geschwis-
tern Vera und Bernd Klauer für die moralische Unterstützung, Jan Pauen 
für die Begleitung in niederrheinischer Dialektik. Schließlich sei meinen 
Eltern Käte und Rudi Klauer für vieles gedankt, nicht zuletzt für die auf-
wendige Korrekturarbeit am Manuskript. 

Die Arbeit wurde im Sommersemester 2002 als Dissertation an der 
Humboldt Universität zu Berlin angenommen. Das Manuskript wurde im 
wesentlichen im Sommer 2000 fertiggestellt, eine Aktualisierung war nur 
begrenzt möglich. 

Berlin, im Sommer 2002 
Stefan Klauer 
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Einleitung 

Das Privatrecht der Mitgliedstaaten der EU ist zunehmend Gegenstand von 
Angleichungsmaßnahmen und die dadurch aufgeworfenen Fragen rücken 
immer mehr in das Zentrum wissenschaftlichen Interesses. Zunächst stan-
den eher öffentlich-rechtlich geprägte Normen vor allem des Wirt-
schaftsaufsichtsrechts im Vordergrund der europäischen Rechtsanglei-
chung. Harmonisiert wurden vorrangig Zulassungsvorschriften für die 
Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit, den Vertrieb von Waren oder 
die Erbringung von Dienstleistungen. Mit dem Gesellschaftsrecht wurden 
dann auch privatrechtliche Regelungen der Mitgliedstaaten erfaßt.1 Mitt-
lerweile steht auch das Privatrecht zunehmend unter einem immer stärker 
werdenden Einfluß europäischer Rechtsakte.2 

Der Schwerpunkt der Privatrechtsharmonisierung in der EG bzw. EU 
lag bislang deutlich auf dem materiellen Recht. Die Bedeutung des Interna-
tionalen Privatrechts, einschließlich des Internationalen Verfahrensrechts, 
für die Gemeinschaft wurde zwar durchaus früh erkannt. Das IPR wurde 
jedoch vornehmlich im Zusammenhang mit im Rahmen der Gemeinschaft 
geschlossenen Übereinkommen behandelt und diskutiert. Zu nennen ist an 
erster Stelle das Brüsseler (EWG-)Übereinkommen vom 27.9.1968 über 
die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Ent-
scheidungen in Zivil- und Handelssachen (Brüsseler EuGVÜ).3 Mit dem 
Ziel, bei grenzüberschreitenden Geschäften die gerichtliche Durchsetzung 
von Ansprüchen zu gewährleisten, wurde darin die internationale Zustän-
digkeit teilweise vereinheitlicht und die Anerkennung und Vollstreckung 
gerichtlicher Entscheidungen im EG-Ausland erleichtert. Das Brüsseler 
EuGVÜ wurde kürzlich durch eine Verordnung ersetzt. Die Europäische 
Gerichtsstands- und Vollstreckungsverordnung (Brüssel IVO) ist am 
1. März 2002 für alle Mitgliedstaaten mit Ausnahme Dänemarks in Kraft 

1 Vgl. beispielsweise P. Hommelhoff, Zivilrecht unter dem Einfluß europäischer 
Rechtsangleichung, AcP 192 (1992), S. 71-107 (75-77). 

2 Vgl. zu den verschiedenen erfaßten Bereichen und den entstehenden Auslegungs-
problemen: I. KLAUER, Die Europäisierung des Privatrechts, 1998. 

3 ABl. EG 1972 Nr. L 299, S. 32. Zuletzt in Kraft in der Fassung des Beitrittsüberein-
kommens vom 26.11.1996 (ABl. EG 1997 Nr. C 15, S. 1 = BGBl. Deutschland 1998 II, 
S. 1411 / zum Inkrafttreten in Deutschland am 1.1.1999 s. BGBl. Deutschland 1999 II, 
S. 419). Konsolidierte Fassung in ABl. EG 1998 Nr. C 27, S. 1 (mwN. zu den verbindli-
chen Textfassungen in den versch. Sprachen). 
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getreten.4 Sie übernimmt mit einigen inhaltlichen Änderungen im wesent-
lichen den Text des Brüsseler EuGVÜ. 

In Ergänzung zum Brüsseler EuGVÜ schlössen die Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft auch ein Abkommen zum Internationalen Vertragsrecht, das 
Römer Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse an-
wendbare Recht (Römer EVÜ).5 Auch die Wissenschaft befaßte sich mit 
Einwirkungen des Gemeinschaftsrechts auf das Internationale Privatrecht 
zunächst hauptsächlich im Zusammenhang mit diesen Abkommen sowie 
der Gegenüberstellung der Harmonisierung des materiellen Privatrechts 
und der des Kollisionsrechts.6 

Primäres oder sekundäres Gemeinschaftsrecht wurde darüber hinaus 
kaum in die Diskussion einbezogen. Die Frage, ob auch insoweit unmittel-
bare Einflüsse auf das IPR bestehen, beschäftigt nach einigen früheren An-

4 Verordnung Nr. 44/2001 des Rates vom 22.12.2000 über die gerichtliche Zuständig-
keit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handels-
sachen (ABl. EG 2001 Nr. L 12, S. 1-23, bereinigt ABl. EG 2001 Nr. L 307, S. 28). Zur 
Nichtanwendbarkeit des Titels IV, auf dem die Verordnung beruht, für das Vereinigte 
Königreich, Irland und Dänemark vgl. Art. 69 (ex Art. 73q) EGV und je Art. 1 der dem 
Amsterdamer Vertrag beigefügten Protokolle über die Position des Vereinigten König-
reichs und Irlands sowie die Position Dänemarks. Das Vereinigte Königreich und Irland 
haben von ihrer Option, die Verordnung für anwendbar zu erklären, Gebrauch gemacht. 

5 ABl. EG 1980 Nr. L 266, S. 1; vgl. auch BGBl. Deutschland 1986 II, S. 810 in der 
Fassung des Beitrittsübereinkommens vom 26.11.1996 (ABl. EG 1997 Nr. C 15, S. 10 = 
BGBl. Deutschland 1998 II, S. 1421) Zum 31.12.1999 war das Beitrittsübereinkommen 
für Deutschland, Finnland, Griechenland, die Niederlande, Österreich, Schweden und 
Spanien in Kraft getreten (BGBl. Deutschland 2000 II Fundstellennachweis B, S. 582 
mwN.). Konsolidierte Fassung in ABl. EG 1998 Nr. C 27, S. 34 mwN. zu den verbindli-
chen Textfassungen in den versch. Sprachen. Abweichend von der ansonsten in Deutsch-
land üblichen Terminologie wird in dieser Arbeit den Abkürzungen EuGVÜ und EVÜ 
der Ort des Vertragsschlusses vorangestellt. Dies dient der Annäherung an die in anderen 
Sprachen übliche Bezeichnung als Brüsseler bzw. Römer Übereinkommen. 

6 So beschränken sich die Beiträge in P. BOUREL; U. DROBNIG; G.A.L. DROZ 
(Bearb.), L'influence des CE sur le développement du dip des Etats membres, 1981 trotz 
des allgemein gefaßten Titels ausschließlich auf die Übereinkommen. Ähnlich 
M. DESANTES REAL, La incidencia de las fuentes de origen institucional, Cursos de dere-
cho internacional de Vitoria-Gasteiz 1993, S. 53-121. 
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Sätzen7 erst seit neuerem wieder verstärkt die Wissenschaft.8 Dieses ge-
steigerte Interesse am Verhältnis zwischen Gemeinschaftsrecht, harmoni-
siertem Recht und dem IPR beruht nicht zuletzt auf aktuellen Gesetzge-
bungsaktivitäten. Jüngere Rechtsakte des sekundären Gemeinschaftsrechts 
enthalten öfters ausdrückliche Kollisionsnormen bzw. entsprechende An-
weisungen an die Mitgliedstaaten. Die ersten Beispiele sind in verschiede-
nen versicherungsrechtlichen Richtlinien9 und der Markenverordnung10 zu 
finden. Ein weiteres Beispiel stellt die Arbeitnehmerentsende-Richtlinie 
dar.11 Diese sind jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Es fin-
den sich nämlich auch Kollisionsnormen in Richtlinien, die zentralere Pro-
bleme des Privatrechts betreffen. Daß gerade das Verbraucherrecht zu 
Kernmaterien des Zivilrechts führt, ist angesichts der bestehenden Kompe-
tenzverteilung in der EU nicht weiter erstaunlich. Eine ausdrückliche, all-
gemeine Kompetenz, das Privatrecht der Mitgliedstaaten anzugleichen, hat 

7 I.F. FLETCHER, Conflict of Laws and EC Law, 1982; M.R. SAULLE, Diritto comuni-
tario e dip, 1983; K. ZWEIGERT, Einige Auswirkungen des Gemeinsamen Marktes auf das 
IPR, in: Caemmerer; Schlochauer; Steindorff (Hrsg.), Probleme des europäischen Rechts, 
FS Hallstein, 1966, S. 555-569. 

8 Zur neuerdings verstärkten Beschäftigung mit diesem Thema vgl.: J. BASEDOW, Der 
kollisionsrechtliche Gehalt, RabelsZ 59 (1995), S. 1-55; L. CANNADA BARTOLI, Questio-
ni di dip relative alla direttiva sulle clausole abusive, Riv. dir. int. 1995, S. 324-345; 
M. FALLON, Variations sur le principe d'origine, in: Nouveaux itinéraires en droit, FS 
R i g a u x , 1 9 9 3 , S . 1 8 7 - 2 2 1 ; L . G . RADICATI DI BROZOLO, L ' i n f l u e n c e s u r l e s c o n f l i t s d e 
lois, Rev. crit. DIP 1993, S. 401^124; W-H. ROTH, Der Einfluß des EG-Rechts auf das 
I P R , R a b e l s Z 5 5 ( 1 9 9 1 ) , S . 6 2 1 - 6 7 3 ; H . J . SONNENBERGER, E u r o p a r e c h t u n d I P R , 
ZVglRWiss 60 (1996), S. 3-39; A.V.M. STRUYCKEN, Les conséquences de l'intégration 
européenne sur le dip, Ree. des Cours 232 (1992 I), S. 259-379. 

9 Zweite Richtlinie 88/357/EWG des Rates vom 22.6.1988 zur Koordinierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Direktversicherung (mit Ausnahme der Le-
bensversicherung und zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des freien Dienst-
leistungsverkehrs sowie zur Änderung der Richtlinie 73/239/EWG), ABl. EG 1988 
L 172, S. 1; Zweite Richtlinie 90/619/EWG des Rates vom 8.11.1990 zur Koordinierung 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Direktversicherung (Lebensversiche-
rung) und zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des freien Dienstleistungsver-
kehrs sowie zur Änderung der Richtlinie 79/267/EWG, ABl. EG 1990 Nr. L 330, S. 50; 
Richtlinie 92/49/EWG des Rates vom 18.6.1992 zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften für die Direktversicherung (mit Ausnahme der Lebens-
Versicherung) sowie zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG und 88/375/EWG (Drit-
te Richtlinie Schadensversicherung), ABl. EG 1992 Nr. L 228, S. 1. 

10 Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20.12.1993 über die Gemeinschafts-
marke (ABl. EG 1993 L 11, S. 1994). 

11 Richtlinie 96/71 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.1996 über 
die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen 
(ABl. EG 1997 Nr. L 18, S. 1). 
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die Gemeinschaft nicht. Seit dem Maastrichter Vertrag findet sich aber, 
neben Art. 95 (ex Art. 100a) EGV, in Art. 152 (ex Art. 129a) EGV eine 
primärrechtliche Grundlage speziell für den Verbraucherschutz, die eben 
auch zur Privatrechtsangleichung ermächtigt. Maßnahmen der Privat-
rechtsangleichung, betreffen daher vielfach den Verbraucherschutz. 

Die untersuchten Richtlinien (die Klausel-Richtlinie, die Timeshare-
Richtlinie, die Garantie-Richtlinie, die Fernabsatz-Richtlinie, und die Fi-
nanzfernabsatz-Richtlinie)12 enthalten jeweils kollisionsrechtliche Be-
stimmungen, die verlangen, daß die Umsetzungen anwendbar sein müssen, 
wenn ein „enger Zusammenhang" mit den Mitgliedstaaten besteht. Prob-
lematisch ist daran, daß mit Art. 5 Römer EVÜ (= Art. 29 EGBGB) bereits 
eine Norm existiert, in der speziell für internationale Verbraucherverträge 
das anwendbare Recht abweichend von der üblichen Anknüpfung bestimmt 
wird. Art. 5 sieht im Gegensatz zur unbestimmten Formel der Richtlinien 
einen Katalog von Situationen vor, in denen der Verbraucher besonderen 
Schutz erfährt. Das „Richtlinien-IPR", die kollisionsrechtlichen Bestim-
mungen in den genannten Richtlinien, weicht zumindest im Wortlaut hier-
von ab. Es ist eben wegen dieser Abweichung teils scharf kritisiert worden, 
da es die mühsam geschaffene Einheit des europäischen Internationalen 
Vertragrechts zerstöre.13 

Ziel der Arbeit ist es zu klären, inwieweit die Richtlinien tatsächlich 
vom Römer EVÜ abweichen und das Verhältnis zwischen Richtlinien und 
Römer EVÜ näher zu bestimmen, um so die unbestimmten Begriffe des 
Richtlinien-IPR zu konkretisieren. Hierzu werden die Bestimmungen des 
Römer EVÜ mit dem Richtlinien-IPR verglichen und unter Rückgriff auf 
allgemeine Überlegungen zum Problem des kollisionsrechtlichen Verbrau-
cherschutzes ausgelegt. Dadurch ergibt sich gleichzeitig der Rahmen für 
die Umsetzung in den Mitgliedstaaten. Es geht vorrangig darum, einerseits 
die korrekte Umsetzung der Richtlinienziele und andererseits die Beach-
tung der vom Römer EVÜ gesetzten Grenzen zu überprüfen. 

Im Ergebnis zeigt sich, daß das Römer EVÜ und insbesondere sein 
Art. 5 zwar zu einem großen Teil den Anforderungen des Richtlinien-IPR 

1 2 S. zur genauen Bezeichnung und den Fundstellen im einzelnen unten S. 17ff unter 
Kapitel 1 II. 3. 

1 3 V.a. E. JAYME; C. KOHLER, L'interaction des regles de conflit, Rev. crit. DIP 1995, 
S. 1 - 3 9 (37); E. JAYME, Klauselrichtlinie und IPR, in: Graf von Westphalen; Sandrock 
(Hrsg.), Lebendiges Recht, FS Trinkner, 1995, S. 5 7 5 - 5 8 4 (583): „Irrweg"; A. DOSSENA, 
II primato del diritto comunitario nella Convenzione di Roma, Riv. dir. eur. 1996, 
S. 2 9 5 - 3 2 8 (324): Gefahr für die Rechtssicherheit wegen mangelnder Koordinierung mit 
dem EVÜ; S. ALVAREZ GONZÁLEZ, Pasado, presente y futuro, Dereito 5 (1996), S. 9 - 4 8 
(31): „descoordinación por desconocimiento (o aparente desconocimiento)". 
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bereits gerecht wird. Für bestimmte Bereiche und Fallkonstellationen erge-
ben sich jedoch kollisionsrechtliche Schutzlücken, insbesondere für Ver-
braucher, die sich in einen anderen Mitgliedstaat begeben und dort Verträ-
ge schließen. Bei diesen ist nicht immer sichergestellt, daß das Recht eines 
Mitgliedstaats und damit das im Binnenmarkt verbindlich vorgeschriebene 
Schutzniveau zur Anwendung kommt. 

In der Umsetzung der von den Richtlinien geforderten Änderungen des 
geltenden Verbrauchervertrags-IPR sind die Mitgliedstaaten recht ver-
schiedene Wege gegangen und haben vielfach weder die Vorgaben der 
Richtlinien noch die des Römer EVÜ korrekt beachtet. Dies hat in der Tat 
zu einer bedauerlichen Uneinheitlichkeit des Kollisionsrechts der Verbrau-
cherverträge geführt. Erste Ursache hierfür sind zwar die unpräzisen und 
daher unglücklichen Formulierungen der Richtlinien. Auf der Ebene der 
nationalen Umsetzungen wäre es jedoch durchaus möglich und geboten 
gewesen, zumindest Grundprinzipien des Römer EVÜ angemessen zu be-
rücksichtigen. Letztlich wäre es vorzuziehen, die mit dem Richtlinien-IPR 
verfolgten Ziele durch die Änderung des Art. 5 Römer EVÜ zu verwirkli-
chen. In diesem Sinne steht am Schluß der Arbeit ein Vorschlag zur Neu-
fassung des Art. 5 Römer EVÜ. 





Kapitel 1: 

Vertragsanknüpfung und Verbraucherschutz 

Nach einer sehr knappen allgemeinen Darstellung, wie gemäß dem Römer 
EVÜ das auf Verträge anwendbare Recht bestimmt wird (I.), gilt es, die 
bisherigen europäischen Bestimmungen zum kollisionsrechtlichen Ver-
braucherschutz sowie das Richtlinien-IPR im Überblick darzustellen (II.). 
Da der mit den Vorschriften verfolgte Zweck für die Auslegung der kolli-
sionsrechtlichen Bestimmungen der Richtlinien von besonderer Bedeutung 
ist, soll er im folgenden ausführlicher hergeleitet und dargestellt werden 
(III.). 

I. Vertragsanknüpfung allgemein 

Hat ein Vertrag Verbindung zu mehr als einem Staat, da sein Abschluß, 
seine Erfüllung usw. nicht allein in einem Staat zwischen Personen aus 
diesem Staat stattfinden, so stellt sich die Frage, welches Recht auf die 
vertraglichen Beziehungen anzuwenden ist und anhand welcher Kriterien 
(Anknüpfungspunkte) es zu bestimmen ist. In den Mitgliedstaaten der 
EG/EU richtet sich dies für die meisten Schuldverträge nach dem Römer 
EVÜ.14 In Deutschland gilt das Römer EVÜ allerdings nicht unmittelbar, 
vielmehr ist es unter einigen Umstellungen und Modifikationen in die 
Art. 27ff EGBGB inkorporiert worden. 

1. Rechtswahlfreiheit 

Ein Vertrag untersteht gem. Art. 3 Römer EVÜ zunächst dem Recht, das 
die Parteien selbst gewählt haben. Die Rechtswahl kann vor oder nach 
Abschluß des Vertrages und auch für einen abtrennbaren Teil getroffen 
werden. Treffen die Parteien eine Wahl, so ist grundsätzlich allein das ge-
wählte Recht anwendbar. Der Vertrag muß keinerlei objektive Verbindung 
zu dem gewählten Recht aufweisen.15 Ein französischer Verkäufer und ein 

1 4 Vgl. zu dessen sachlichen Anwendungsbereich Art. 1 des Übereinkommens. 
1 5 So schon O. LANDO, Consumers Contracts and Party Autonomy in the Conflict of 

Laws, in: FS Malmström, 1972 , S. 1 4 1 - 1 5 8 (142) . Zu Art. 3 Römer E V Ü : R. PLENDER, 
The European Contracts Convention, 1991 Rz. 5-04; P. KAYE, The New PIL of Contract 
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englischer Käufer können beispielsweise für die Lieferung einer Kiste 
Champagner auch die Geltung deutschen oder schweizerischen Rechts ver-
einbaren. Das kann insbesondere dann von Interesse sein, wenn keine Par-
tei das Recht der anderen akzeptieren will und eine neutrale Rechtsord-
nung als Kompromiß dient. Die Rechtswahlfreiheit ist im Grundsatz um-
fassend. 

Eine erste Einschränkung findet sich allerdings in Art. 3 Abs. 3, wonach 
auf einen Vertrag, der ausschließlich Verbindungen zu einem Staat hat, die 
zwingenden Vorschriften des Rechts dieses Staates trotz entgegenstehen-
der Rechtswahl Anwendung finden. In diesem Fall handelt es sich nicht 
um einen „internationalen" Vertrag, sondern um einen rein internen. Es 
wäre schwer zu verstehen, wieso die Parteien Vorschriften, die durch ver-
tragliche Vereinbarung nicht abdingbar sind, dadurch ihre Geltung nehmen 
können sollten, daß sie ein anderes Recht für anwendbar erklären. Die 
Rechtswahl selbst ist ja ihrerseits nichts anderes als ein Vertrag über die 
Bestimmung des anwendbaren Rechts. Weiterhin sind ungeachtet der 
Rechtswahl auch Vorschriften, die unabhängig von dem an sich anwendba-
ren Recht immer zur Anwendung kommen, sogenannte „international 
zwingende" Normen, auf den Vertrag anwendbar (Art. 7 Römer EVÜ).16 

2. Prinzip der charakteristischen Leistung 

Treffen die Vertragsparteien keine Rechtswahl, so ist anhand objektiver 
Kriterien anzuknüpfen. Art. 4 Abs. 1 Römer EVÜ verweist auf das Recht 
des Staates, mit dem der Vertrag die engsten Verbindungen aufweist. Um 
diesen Begriff näher auszufüllen, stellt Abs. 2 die Vermutung auf, daß die 
Verbindung zu dem Staat am engsten sei, in dem die Partei, die die charak-
teristische Leistung erbringt, ihren Aufenthaltsort oder Geschäftssitz hat. 
Ein Vertrag wird durch die Leistung charakterisiert, für die eine Bezahlung 
in Geld erfolgt.17 Bei Verbraucherverträgen ist dies in aller Regel die Leis-
tung des Anbieters, für die der Verbraucher in Geld bezahlt. 

Geht es um ein Grundstück und hat der Vertrag ein dingliches Recht 
oder ein Recht zur Nutzung daran zum Gegenstand, so kommt gem. Art. 4 

of the EC, 1993, S. 143; Reithmann/Martiny-MARTINY, S. 63 Rz. 52; M-L. NLBOYET, 
Contrats internationaux, in: Juris-Classeur de droit international, Vol. 8 Fase. 552-10 -
5 5 2 - 4 0 (552-30 Nr. 35). 

1 6 Zur Bedeutung dieser Vorschrift für den Verbraucherschutz vgl. näher S. 235ff un-
ter Kapitel 3 VI. 3. 

17 M. GIULIANO; P. LAGARDE, Bericht über das Übereinkommen, ABl. EG 1980 Nr. C 
282, S. 1 - 5 0 (20); L. COLLINS (gen. ed.), Dicey and Morris on the Conflict of Laws, 13th 
ed. 2000, S. 1237f Rz. 32-114; F. VLSCHER, The Principle of the Typical Performance, 
in: Lipstein (ed.), Harmonization of PIL by the EEC, 1978, S. 2 5 - 3 0 (27). 
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Abs. 3 Römer EVÜ regelmäßig das Recht des Staates zur Anwendung, in 
dem sich das Grundstück befindet (die sogenannte lex rei sitae). Schließ-
lich ist noch Art. 4 Abs. 5 S. 2 Römer EVÜ von Bedeutung. Nach dieser 
Vorschrift gelten die genannten Vermutungen der vorhergehenden Absätze 
dann nicht, wenn sich aus der Gesamtheit der Umstände ergibt, daß der 
Vertrag enger mit einem anderen Staat verbunden ist. Anwendbar ist dann 
das Recht eben dieses Staates. 

II. Sonderanknüpfung von Verbraucherverträgen 

Die obige Darstellung der allgemeinen Vertragsanknüpfung beschränkte 
sich ganz auf das Römer EVÜ. Die Grundsätze der Rechtswahlfreiheit und 
des Anknüpfens an die charakteristische Leistung entsprechen aber auch in 
den Staaten Europas, die nicht Vertragsstaaten dieses Übereinkommens 
sind, und weit darüber hinaus geltendem Recht und gängiger Praxis. Eben-
so finden sich in verschiedenen IPR-Kodifikationen Vorschriften über die 
besondere Anknüpfung von Verbraucherverträgen. Neben Art. 5 Römer 
EVÜ sollen an dieser Stelle zunächst einige dieser Bestimmungen im Ü-
berblick und konzentriert auf die Frage der räumlichen Verknüpfung dar-
gestellt werden. Sodann sind die Bestimmungen des Richtlinien-IPR kurz 
darzustellen und ihr problematisches Verhältnis zu Art. 5 Römer EVÜ auf-
zuzeigen. 

1. Objektive Anknüpfung 

Wie bereits dargestellt, konzentriert sich die objektive Anknüpfung von 
Verträgen ganz auf den Anbieter, während der Verbraucher nicht berück-
sichtigt wird. Speziell zu dessen Schutz enthalten aber moderne IPR-
Konventionen oder -Kodifikationen besondere Bestimmungen. Abwei-
chend von Art. 4 Römer EVÜ werden Verbraucherverträge gem. Art. 5 
Abs. 3 Römer EVÜ am Ort des gewöhnlichen Aufenthalts des Verbrau-
chers angeknüpft. Eine Art. 5 Römer EVÜ sehr ähnliche Regelung enthal-
ten Art. 5 bis 7 des Entwurfs zum Haager Übereinkommen über das auf 
bestimmte Verbraucherkaufverträge anwendbare Recht.18 Daneben enthal-

1 8 CONFÉRENCE DE LA HAYE (Hrsg.), Actes et documents 14e session, tome II, 1982, 
Acte final de la Quatorzième session: S. 1-28 (1-60); abgedruckt in RabelsZ 46 (1982), 
S. 746 (794). Das Übereinkommen sollte ursprünglich das Haager Übereinkommen be-
treffend das auf internationale Kaufverträge über bewegliche Sachen anzuwendende 
Recht vom 15.6.1955 ergänzen. Es ist jedoch über das Entwurfsstadium nicht hinausge-
kommen. Auf Grund einer anläßlich der 14. Sitzung der Haager Konferenz verabschiede-
ten Erklärung (aaO. S. 11-180) können jedoch die Vertragsstaaten des genannten Haager 
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ten etwa die nationalen Kodifikationen in Österreich (vor Beitritt zum Rö-
mer EVÜ), der Schweiz, Finnland, Liechtenstein und auch Québec eine 
Sonderanknüpfung von Verbraucherverträgen.19 In Österreich ist das Rö-
mer EVÜ mit Wirkung zum 31.12.1998 in Kraft getreten und mit Wirkung 
zum gleichen Tag § 41 IPRG (Österreich) aufgehoben worden.20 Gemein-
sam ist allen genannten Vorschriften, daß sie unter bestimmten Vorausset-
zungen das Recht des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt hat (im folgenden „Verbraucherland"), für anwendbar er-
klären. Die Kodifikation von Québec ist eng am Römer EVÜ orientiert und 
hat Art. 5 des Übereinkommens im wesentlichen übernommen.21 Auch 
Art. 120 IPRG (Schweiz) ist hinsichtlich der objektiven Anknüpfung mit 
Art. 5 Römer EVÜ beinahe identisch. Hingegen wurde im Fürstentum 
Liechtenstein § 41 IPRG (Österreich) a. F. wortgleich übernommen22, und 

Kaufrechtsübereinkommens auf Verbraucherverträge abweichende Bestimmungen an-
wenden. Vgl. dazu A.T. VON MEHREN, Explanatory Report, in: Conférence de la Haye 
(Hrsg.), Actes et documents de la 14e session, tome II, 1982, S. 11-182 - 11-198 (11-286); 
A.C. IMHOFF-SCHEIER, Quelques observations sur le projet de Convention de la Haye, 
SchwJbintR 37 (1981), S. 129-151; L. CANNADA BARTOLI, Questioni di dip relative alla 
direttiva sulle clausole abusive, Riv. dir. int. 1995, S. 324-345 (331); U. VILLANI, La 
convenzione di Roma, 1997 (143f). 

19 § 41 des österreichischen IPRG, Bundesgesetz über das internationale Privatrecht 
vom 15.6.1978, BGBl. Österreich Nr. 304/1978; Art. 120 des schweizerischen IPRG, 
Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht vom 18.12.1987, Bbl. 1988 I, S. 5-60 
(=IPRaX 1988, S. 376); Section 10 des finnischen Gesetzes über das auf internationale 
Verträge anwendbare Recht vom 25.7.1988/Nr. 466, engl. Übersetzung in IPRax 1989, 
S. 407; Art. 45 des liechtensteinischen IPRG, Gesetz vom 19. September 1996 über das 
internationale Privatrecht, Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 1996 Nr. 194 vom 
28.11.1996, S. 15 (abgedruckt in RabelsZ 61 [1997], S. 545; frz. Text in Rev. crit. 1997, 
S. 859); Art. 3117 Code civil du Québec, (abgedr. in RabelsZ 60 [1996], S. 327 [333]). 
Die einzelnen Bestimmungen sind im Anhang ab S. 386 im Wortlaut wiedergegeben. 

2 0 Vgl. einerseits die Bekanntmachung des Inkrafttretens des Römer EVÜ in BGBl. 
Österreich III Nr. 166/1998 und andererseits das Bundesgesetz vom 9.7.1998, mit dem 
das Bundesgesetz über das internationale Privatrecht und das Konsumentenschutzgesetz 
geändert werden, BGBl. Österreich I Nr. 119/1998. Zur parallelen Entstehung von §41 
IPRG (Österreich) a.F. mit Art. 5 Römer EVÜ: K. KOHLEGGER, Wechselseitige Einflüsse 
von Konsumentenschutzgesetz und IPRG, in: Schnyder; Heiss (Hrsg.), Internationales 
Verbraucherschutzrecht, FS Reichert-Facilides, 1995, S. 143-153; B. RUDISCH, Der Bei-
tritt Österreichs zum Römer EVÜ, RabelsZ 63 (1999), S. 70-106 (94). 

2 1 Vgl. H.P. GLENN, Codification of PIL in Quebec, RabelsZ 60 (1996), S. 231-267 
(245). 

2 2 Zur Regierungsvorlage vgl. F. REDERER, Verbraucherrecht im Fürstentum Liech-
tenstein, in: Schnyder; Heiss (Hrsg.), Internationales Verbraucherschutzrecht, FS Rei-
chert-Facilides 1995, S. 157-190 (187). 
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(Vgl., auch zu den Fundstellen, oben Fn. 19 sowie zu den nationalen Um-
setzungsakten die Wiedergabe der einzelnen Bestimmungen samt Überset-
zung in Kapitel 4 II bis IV) 

Römer EVÜ: 

„Art. 5 Römer E V Ü 
(1) Dieser Artikel gilt für Verträge über die Lieferung beweglicher Sachen oder 
die Erbringung von Dienstleistungen an eine Person, den Verbraucher, zu einem 
Zweck, der nicht der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des Verbrauchers 
zugerechnet werden kann, sowie für Verträge zur Finanzierung eines solchen Ge-
schäfts. 

(2) Ungeachtet des Artikels 3 darf die Rechtswahl der Parteien nicht dazu führen, 
daß dem Verbraucher der durch die zwingenden Bestimmungen des Rechts des 
Staates, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, gewährte Schutz entzogen 
wird: 

- wenn dem Vertragsabschluß ein ausdrückliches Angebot oder eine Werbung 
in diesem Staat vorausgegangen ist und wenn der Verbraucher in diesem 
Staat die zum Abschluß des Vertrages erforderlichen Rechtshandlungen vor-
genommen hat oder 

- wenn der Vertragspartner des Verbrauchers oder sein Vertreter die Bestel-
lung des Verbrauchers in diesem Staat entgegengenommen hat oder 
- wenn der Vertrag den Verkauf von Waren betrifft und der Verbraucher von 
diesem Staat ins Ausland gereist ist und dort seine Bestellung aufgegeben 
hat, sofern diese Reise vom Verkäufer mit dem Ziel herbeigeführt worden ist, 
den Verbraucher zum Vertragsabschluß zu veranlassen. 

(3) Abweichend von Artikel 4 ist mangels Rechtswahl nach Artikel 3 für Verträge, 
die unter den in Absatz 2 bezeichneten Umständen zustande gekommen sind, das 
Recht des Staates maßgebend, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt hat. 

(4) Dieser Artikel gilt nicht für 
a) Beförderungsverträge, 

b) Verträge über die Erbringung von Dienstleistungen, wenn die dem Ver-
braucher geschuldeten Dienstleistungen ausschließlich in einem anderen als 
dem Staat erbracht werden müssen, in dem der Verbraucher seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt hat. 

(5) Ungeachtet des Absatzes 4 gilt dieser Artikel für Reiseverträge, die für einen 
Pauschalpreis kombinierte Beförderungs- und Unterbringungsleistungen vorse-
hen." 
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Österreich: 

„§ 41 IPRG (Österreich) a.F. 
(1) Verträge, bei denen das Recht des Staates, in dem eine Partei ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt hat, dieser als Verbraucher besonderen privatrechtlichen Schutz 
gewährt, sind nach diesem Recht zu beurteilen, wenn sie im Zusammenhang mit 
einer in diesem Staat entfalteten, auf die Schließung solcher Verträge gerichteten 
Tätigkeit des Unternehmers oder der von ihm hierfür verwendeten Personen zu-
stande gekommen sind. 
(2) Soweit es sich um zwingende Bestimmungen dieses Rechtes handelt, ist eine 
Rechtswahl zum Nachteil des Verbrauchers unbeachtlich." 

Schweiz: 

„Art. 12 IPRG (Schweiz) 
(1) Verträge über Leistungen des üblichen Verbrauchs, die für den persönlichen 
oder familiären Gebrauch des Konsumenten bestimmt sind und nicht im Zusam-
menhang mit der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des Konsumenten ste-
hen, unterstehen dem Recht des Staates, in dem der Konsument seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt hat: 

a. wenn der Anbieter die Bestellung in diesem Staat entgegengenommen hat; 
b. wenn in diesem Staat dem Vertragsabschluss ein Angebot oder eine Wer-
bung vorausgegangen ist und der Konsument in diesem Staat die zum Ver-
tragsabschluss erforderlichen Rechtshandlungen vorgenommen hat, oder 
c. wenn der Anbieter den Konsumenten veranlasst hat, sich ins Ausland zu 
begeben und seine Bestellung dort abzugeben. 

(2) Eine Rechtswahl ist ausgeschlossen." 

Quebec: 

„Art. 3117 Code Civil du Québec 
Le choix par les parties de la loi applicable au contrat de consommation ne peut 
avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les 
dispositions impératives de la loi de l'État où il a sa résidence si la conclusion du 
contrat a été précédée, dans ce lieu, d'une offre spéciale ou d'une publicité et que 
les actes nécessaires à sa conclusion y ont été accomplis par le consommateur, ou 
encore, si la commande de ce dernier y a été reçue. 
Il en est de même lorsque le consommateur a été incité par son cocontractant à se 
rendre dans un État étranger afin d'y conclure le contrat. 
En l'absence de désignation par les parties, la loi de la résidence du consommateur 
est, dans les mêmes circonstances, applicable au contrat de consommation." 

Entwurfs des Haager Übereinkommens über das auf bestimmte Verbrau-
cherkaufverträge anwendbare Recht: 

„Art. 5 
The Convention shall apply only in the following cases: 
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1. the negotiations for the sale were conducted mainly in the country in 
which the consumer then had his habitual residence and the consumer there 
took the steps necessary on his part for the conclusion of the contract; 
2. the seller or his representative, agent or commercial traveller received the 
order in the country in which the consumer then had his habitual residence; 
43. the order was preceded by a specific invitation addressed to the consumer 
in the country of his habitual residence, or by advertising or other marketing 
activities undertaken in, or directed to, that country, and the consumer there 
took the steps necessary on his part for the conclusion of the contract; 
4. the consumer travelled from the country of his habitual residence to an-
other country and there gave his order, provided that the consumer's journey 
was directly or indirectly arranged by the seller for the purpose of inducing 
the consumer to buy. 

Art. 6 
The internal law chosen by the parties shall govern a contract to which the Con-
vention applies. However, a choice of law made by the parties shall in no case de-
prive the consumer of the protection afforded by the mandatory rules of the inter-
nal law of the country in which he had his habitual residence at the time the order 
was given. 
The choice of law must be express and in writing. 
Questions relating to the existence, validity and form of the consent of the parties 
to the choice of law shall be determined in accordance with the internal law of the 
country in which the consumer had his habitual residence at the time the order was 
given. 

Art. 7 
In the absence of a choice of law by the parties, the internal law of the country in 
which the consumer had his habitual residence at the time the order was given 
shall govern a contract to which the Convention applies." 

Finnland: 

„Sec. 10 
Consumer Contracts 

If a party, in a contract concluded by him with a merchant, is protected as a con-
sumer by the law of the State of his habitual residence and if the contract was con-
cluded as a result of marketing the product in said State by the merchant or his 
agent, the contract shall be governed by the law of said State. The applicable law 
may not be changed by a choice-of-law clause. 
The formal validity of a contract referred to in paragraph 1 shall be determined by 
the law of the habitual residence of the consumer, unless otherwise stipulated in 
section 9, paragraph 2. 
This section shall not apply to a contract for the supply of services or right of use 
where the services are to be supplied or the right of use exercised exclusively in a 
State other than that in which the consumer has his habitual residence." 
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Liechtenstein: 

„Art. 45 IPRG (Liechtenstein) 
Verbraucherverträge 

(1) Verträge, bei denen das Recht des Staates, in dem eine Partei ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt hat, dieser als Verbraucher besonderen privatrechtlichen Schutz 
gewährt, sind nach diesem Recht zu beurteilen, wenn sie in Zusammenhang mit 
einer in diesem Staat entfalteten, auf die Schliessung solcher Verträge gerichteten 
Tätigkeit des Unternehmers oder der von ihm hierfür verwendeten Person zustande 
gekommen sind. 
(2) Soweit es sich um die zwingenden Bestimmungen dieses Rechts handelt, ist 
eine Rechtswahl zum Nachteil des Verbrauchers unbeachtlich. 
(3) Eine Rechtswahl, die den Schutz von Verbrauchern vor missbräuchlichen 
Klauseln in Verbraucherverträgen herabsetzt, ist unbeachtlich." 
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